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B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
 
Gremium Datum Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 23.10.2012 Vorberatung 
 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 
Kulturlandschaftsprogramm des Rhein-Sieg-Kreises 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschließt dem Kreisausschuss vorzuschlagen, der 
Anpassung des Kulturlandschaftsprogremmes des Rhein-Sieg-Kreises an die Rahmenrichtlinie 
des Vertragsnaturschutzes vom 01.08.2008 unter Berücksichtigung der Änderungen durch RdErl. 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur – und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) vom 11.10.2012 zuzustimmen 
 
 
Vorbemerkungen: 
 
Der Kreisausschuss des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 19.03.2001 das 
Kreiskulturlandschaftsprogramm des Rhein-Sieg-Kreises (KUPRO Rhein-Sieg-Kreis) 
beschlossen. Es bildet die Grundlage für die Förderung einer extensiven Landbewirtschaftung im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes. Eine Änderung der Rahmenrichtlinie des Landes erfordert 
nun eine Anpassung des Kulturlandschaftsprogramms des Rhein-Sieg-Kreises. 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
Das MKULNV hat mit Runderlass vom 11.10.2012 die Rahmenrichtlinie aus dem Jahr 2010 
geändert. 
 
Hierbei handelt es sich um rein redaktionelle Änderungen. Die einzige inhaltliche Änderung 
erfolgt bei 7.2.1. Der diesbezügliche Auszug aus dem derzeit geltenden KUPRO Rhein-Sieg-
Kreis ist als Anlage beigefügt. Mit der Änderung ist eine finanzielle Mehrbelastung für den Rhein-
Sieg-Kreis nicht verbunden. 
 
 
Anlage: 
 


